
Gemeindeverwaltung 
Mühlestrasse 4 PF 222 8157 Dielsdorf 
Telefon 044 854 71 71 Tel Direkt 044 854 71 30 
Fax 044 854 71 75 
 
 
 
Benützungsvertrag 
Gemeindehauskeller altes Gemeindehaus 
 

Vermieterin Politische Gemeinde Dielsdorf, vertreten durch die Gemeinde-
verwaltung 

  
Mieterschaft  

Art des Anlasses  
  

Datum des Anlasses  
  

Benützungsrechte Benützungsrechte können in der Regel nur von Ortsvereinen 
oder öffentlichen Organisationen und Institutionen mit Sitz in 
Dielsdorf erlangt werden. Ausnahmsweise sind private Anlässe 
aber zugelassen, soweit sie weder kommerzielle Zwecke noch 
reine Unterhaltungszwecke verfolgen. Im Zweifelsfall entschei-
det der Gemeindeschreiber. 

  
Gebühren Ortsansässige Vereine bezahlen CHF 50.00 pro Anlass (Ver-

sammlung, Sitzung, Workshop) bis zu einem halben Tag und 
CHF 100.00 bei ganztägiger Belegung. Für alle andern Benüt-
zer gilt der doppelte Tarif. Die Gebühren sind bei Vertragsab-
schluss fällig. Inbegriffen sind die Kosten für Heizung und Be-
leuchtung. 

  
  

Mieträume Gemeindehauskeller, Küche, WC und Entrée. 
  

Reservationen 
Schlüsselbezug 

 

Gemeindeverwaltung Dielsdorf, Einwohnerkontrolle, Tel 044 
854 71 71. Die Schlüssel sind spätestens bis 12.00 Uhr am 
nächsten Tag (bzw. am Montag bei Wochenend-Anlässen) 
zurück zu geben. 
 
Regelmässig wiederkehrende Reservationen sind ausge-
schlossen. 

  
Verantwortung Als Vertragspartner und Kontaktperson zeichnet ein Vertre-

ter/eine Vertreterin und übernimmt damit die volle Verantwor-
tung. 

  
Sachschäden 

oder Unfälle 
Für Sachbeschädigungen und Instandstellungskosten haftet die 
Mieterschaft. Die Vermieterin lehnt jede Haftpflicht bei Unfällen 
etc. ab. 

  
Hausordnung Die Räume sind so zu verlassen, wie sie angetreten wurden 

(gereinigt und aufgeräumt, Entsorgung der Abfälle in üblicher 
Form). Allfällige nachträgliche Räumungs- oder Reinigungskos-
ten werden nach effektivem Aufwand verrechnet. 

  
Lärmimmissionen Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft sind im und um den Ge-

meindehauskeller Lärmimmissionen zu vermeiden. Es wird auf 
die kommunale Polizeiverordnung verwiesen. 
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Dielsdorf,..................................... 
 
 
Die Vermieterin:      Der Mieter/die Mieterin: 
GEMEINDEVERWALTUNG DIELSDORF 
 
..................................................................... ................................................. 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

 Mieterschaft 
 Gemeindeverwaltung 
 Finanzverwaltung 


